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§ 648 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Zur Empfangnahme der Güter legitimiert ist der, an den die Güter nach dem Konnossement abgeliefert

werden sollen, oder auf den das Konnossement, wenn es an Order lautet, durch Indossament übertragen ist.

2. (2)Sind mehrere Ausfertigungen des Konnossements ausgestellt, so sind die Güter an den legitimierten Inhaber

auch nur einer Ausfertigung auszuliefern.

In Kraft seit 01.01.1940 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 648 UGB
	UGB - Unternehmensgesetzbuch


